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Großherzoglich Badisches
A n ze i g e - B l a t

für den
See , Donau , Wiesen - und Dreisam - Kreis.

Nro . 34. Mittwoch den 28, April 1813.
M i t Grvßherzoglich Badischem gnädigste « Privilegig .

Verfügungen des Direktorii des Dretsamkreises.
( Das Steuerausschreiben für das Jahr iZrz betreffend . )

K . D. Rr . 6233 et 34. Mittelst hohen Erlasses des Großherzoglichen Finanzministe»
riums Steuerdepartement vom yten deS vorigen MonatS Nr. 941 . wird anher eröffnet ,
daß im Einverständniß deS Großherzoglichen Kassadepartement über daS Betreffniß der or»
dinaircn Steuer pro 1813 und nach erfolgter Erklärung des GroßherzvglichenMinisteriums
des Innern Landesökonvmie » und Polizeydepartement in Betreff der Erfordernisse der ver»
schiedenen Landeskosten der Zuchthaus » Correktionshaus » und Irrenhaus » , dann der Sicher»
heitsanstalten —

s) , Die ordinaire Staatsfieuer, womit die gewöhnlichen Staatsbedürfniffe zum Theil
zü bestreiten find , nach der nämlichen Summe , wie im Jahre 1812 , und da die Steuer»
peräquation noch nicht vollendet , folglich auch noch kein besserer Repartitionkmaasstab zur
Dispofition ist , auch nach den im verwicheuen Jahr statt gehabten Repartitionsnormen
ausgeschrieben sey.

b) Daß das Pedürfniß für die verschiedenen Landespolizevanstalten, so wie für die
Herstellung und Unterhaltung der Chausseen sich verrechnet habe , und daher die Chaussee»
schatzung für das Rechnungsjahr i8 >3 an 125000 fl. , und die Zucht » CorrekiionShauS- und
JrrenhausverwalrungS » , auch Landespolizey » und Sicherheitskosten an 75000 fl. , gerade
der» vierten Theil mehr , als das Betreffniß für das verflossene Jahr 1812 betrage.

Die Staarssteuer besteht demnach für hie vormaligen im Breisgauischen Steuerver ,
band gestandenen Grund » Gewerb - und Gültbcsitzer , oder die sogenannten Dominica! » und .
Rusticalpartheyen nicht nur des Dreisam - , sondern auch des Donau » und WiesenkreiseS in
L ^tel Steuern , weil nach dem Inhalt des letztjährigen SteuerauSschreibenS noch eine halbe
Steuer zur vollständigen Berichtigung der vom Jahr iZod im Rückstand nachgffLhrten Ber»
mählungssteuer erforderlich ist.

Da aber an der
^
unter vorstehenden 2 | tel © teuren begriffenen halben Steuer für die

Benchkigung der Vcrmahlungsfteucr noch beylaufig 25000 fl . für die Gesammtsteuerpflichtigen
des Breisgauischen Steuerverbandes deS Donau - Wiesen , und Dreisamkreiseö erübrigen ; so
werden solche an dem Betreffniß der Chausseeichatznug und der Zucht » Correktivns. und
JrrenhauSdeyträge bey der Verfassung der Repartition denselben gutgeschrieben , und «s
letztere um so viel weniger umgelegt werden .
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Für die altbadischen Aemter und Orte Lieses Kreisel aber ist die bisher üblich gewesene
Schatzung , jedoch wie im vorigen Jahre mit Abzug ^icls wegen des unter oer Schatzung
enthaltenen Zoll - und AccisiS >i zuhrben .

Ferner ''oll auf d -e Bedürfnisse der Landeökaffe Rastatt rie ähnliche Quote wie im vo»
rign Jahre berücksichtigt, uno mit acn Lanreskosiengel . er» einochoben weiten , welches aber
allein der Obelve - waltung Freydurg un Obereinnehmerey Cmmendingen für die allbadischen
One ihres Verreck-nungöbezirkeo bemerkt wird .

Die Sraarssteureu werden wie bisher , und zwar von den iw B eisgaui ^chen Landes »
kasscverband stehenden Steuer pflichtigen des D ' eisam Donau . uNd Wiesenkrei >'es . auch deS
KinziakieiseS wegen Schultern zur hiesigen Lanoeskaffe , von den altbadischen Orten des
Drei amkreiws aber an die Obereinnehmercyen ihre ? Bezirke-' eutrichtet .

Die Zahlung geschieht aber in monatlichen vom iten May i 8 >z anfangcnden , und so
bis Ende April 1814 fortlaufenden Raten , wie solches aus nachstehender unterm 2oten des
v . M . erchienenen hier wörtlich eingerückten gedruckten Verordnung des Großherzoglichen
hohen Finanzmil >isterial » Steuervepartemcnr zu ersehen ist , welch- aber vorzüglich die Erhe »
der und Berrechner der direkten Staatssteuren betrifft , und enthält folgendes :

Die Erhebung der dtrecten Staatssteuern betreffend.
Man bat sich von der Conrrollkammer über den Erfolg der unterm 10 . April 1812 gege»

denen Norichriften , dir Erhebung der Dtrecten Staalssteucrn betreffend , Vorlage machen lassen,
und daraus mißfällig ersehen , daß dieselben nicht von allen Stellen m »t der gehörigen Pünktlichkeit
beobachtet worden sind , und findet sich deswegen bewogen, folgende Belehrung und nähere An»
Weisung zu erthellcn.

Di « angeführte Verordnung schreibt vor :
a ) daß alle direkte Staatssteuern monatlich erhoben ,
b ) in dir Kasse der Obereinnehmereyen fließen ,
e ) von diesen in die Generalkassc abgeltefert , und
d ) über den Stand der Erhebung monatliche Etats an die Controllkammer und an das

Kretsdlrectorium eingesenbet werden sollen.
ad a )

1) Der Umstand , daß die Steuern bisher in andern als monatlichen Terminen erhoben worden sind,
soll für gegenwärtiges Jahr die Abweichung von der durch mehrere landesherrliche Geietze
ausglsvrochenen Regel schlechthin nicht mehr entschuldigen.

2) Den Gemeinden steht frey , mehrere Monate Voraus zu berichtigen , wenn fle die monatlich«
Erhebung und Abführung wegen Geringfüalgkettdrr Steuerbeträge für zu beschw riich batten .

Die Staatskasse , weiche bestmmke Zuflüsse . besonders zu Deckung deS MilitärauswandS ,
abfout nöthig hat , muß aber von jeder Gemeinde den I 2tcn Theil der Jahrs » Steuer in
jedem Monat erhalten .

2) Die Ausmärker , welche h 'er und da bisher nur jährlich ihre Steuern entrichtet haben ,
sollen in der Gemeinde , wo sie die Steuern schuldig find , Jemand bestellen , der sie in ih»
rem Namen monatlich oder Voraus für mehrere Monate oder für bas ganze Jahr abliesert.

4) Man entartet gegen die vorgeschriebene Erhebunaewetse keine wettere Vorstellung , da di«
Erfahrung zur Genüge bewiesen hat , daß sie überall ausführbar ist.

ad b )
jQ Die Elnne -mer , Domanialverwalter , Land , oder Amtskassenverrechnrr , welche gegenwärtig** noch d t taatstleufcn von den Orkssteuererhedern kinilkhen , besorgen dlktrs Geschäft tm

N «u .en der belr. ff.nbrn Odereinnehmereyen .
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2) Sie '
müsscn die Beträge jedes Orts an diejenige Obereinnehmerey monatlich abliefern , in deren

Distrikt der Ork gehört
3) Von dieser Regel ist durchaus keine Ausnahme zu gestatten , da die Grneralkasse mit keiner andern

Stelle über die Steuern Rechnung hält , als mit den neukonstiltmtcn Obercinnehmereyen .
Skt o)

1 ) Man hat die Bemerkung gemacht , daß nicht alle Obereinnchmer die directe Steuern monat¬
lich vollständig abiiefcrn.

Jeder Obereipnehmer , der nach Ablauf des Monats Steuergelder von dem vorigen Monat
in Händen hak , dem soll das betreffende Krcisdirektorium sogleich einen Commissair zusenden ,

* dev seine Rechnung untersucht , und für die Absendung des Vorraths sorgt.
EDer Oberrinnehmerhat , wenn ihm auch weiter nichts als die versäumte Absendung der Gelder

» zur Last fallt , die Kosten zu tragen , welche durch die Absendung des Commissairs veranlaßt
worden sind .

3) Da nicht alle 'Steuergelder in die Generalkasse , sondern zum Thcil ständig und ohne besondere
Anweisung Namens der Generalkaffe an die Depvsitalkasse zu Mannheim und die noch be¬
stehende Landeskasse zu Freyburg stießen , so ist in dem monatlichen Etat , welchen die Ober,
einnehmer der Controlikammer und dem Kreisdirektorio vorzulegen haben , jedesmal befon-
ders zu bemerken » welche Beträge unmittelbar an dir Generalkasse , und welche an diese
besondcrn Kassen abgesendet worden sind.

4) Bey jedem Betrag ist das Datum der Abfindung zu bemerken, die Lieferung mag baar ,
oder durch Abrechnung geschehen seyn .

5) Wenn der Obereinnehmer die Namens der Generalkasse geleistete Zahlungen in dem nemli-
chen Monat nicht zur Abrechnung bringen konnte , oder den habenden Geldvvrrath zu Be-
zahlung schon in Händen habender Dispositionen der General - oder Depvsitalkasse zurückhal-
tcn muß , hat derselbe zwar den nach Abzug der bezahlten Administrationskosten und der baar
abgesendeten ober bereits ausgerechneten Posten bleibenden Rest , als Kassenvorrath anzugeben,aber zugleich zu bemerken :

a) wre viel er zu Realisirung schon habender Dispositionen der Generalkaffe bereits da¬
von ausgcgeben und

b) wie viel er nach den schon in Händen habenden Anweisungen noch zu bezahlen hat.Das Datum der General , oder Depositalkasstnanweisungen ist jedesmal pünktlich anzugeben.
6) Jeder Oberrinnehmer , der ohne diese Rechtfertigung einen Geldvorrach in Rechnung behält ,

ist , wenn er auch gleich in der Folge nachweist , daß er dazu berechtigt war , wir derjenige
zu behandeln , der aus Nachläßigkeu die Abfindung der Gelder versäumt hat.

7) Die Depositalkaffe in Mannheim und die Lanveskaffe in Freyburg haben der !GrneralstaatS-
kasse jedesmal in der Mitte beS Monats anzuzetgen , wann und wie viel direkte Slaatssteuern
sie von den Obereinnehmereyrn baar oder durch Abrechnung in dem abgelaufenen Monat
empfangen , und welche Anweisungen sie auf dieselbe ausgestellt haben .

9) Die Controlikammer wird mit diesen Anzeige, - und der bev der Oberrevision geführt werdenden -
Urbersicht über dir Einnahmen der Gcneralkasse die von den Obereinoehmeru angegebene Ab¬
lieferungen vergleichen und die angeführte Assignationen jeweils Nachsehen,ad d)

1) Gegen die Ordnung haben bisher mehrere Obereinnehmereyrn , weil sie den unmittelbaren
Einzug von den Ortssteuererhebrrn nicht besorgt , auch die vorgeschrirbeve Etats nicht
eingefindet , gehandelt.

Man sieht 1!ch daher veranlaßt , dieselbe wiederholt darauf aufmerksam zu machen , baff
Je in jedem Fall , sie mögen die Steuern unmittelbar vou den OrtSsteuereinnehmern zu e»

eben haben , oder von andern Verrechnungen erhalten , den monatliche» Etat an die Cvn-trsllkammer einfinden müssen .
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2) Ueber die Orte , von welchen sie unmittelbar erheben , geben , ihnen hierzu die Abreckmun «

gen mit den Ortssteuererhebern die ndthigen Materialien . Ueber die Orte , von welchen
andere Verrechnungen , gegenwärtig noch den unmittelbaren Einzug besorgen , müssen
ihnen diese die erforderlichen Nachweisungen bey Uevermachung des Geldes liefern , genau
nach dem nämlichen Formular , welches für die Obereinnehwer selbst vvrgelchrieben ist .

Z ) Man wird hierzu die erforderlichen Impressen an die Obereinnchmer versenden lassen . Sie
haben ^hiervon an die Verrechnungen , welche in ihrem Namen Steuern zu erheben und
an sie abzuliefern haben , die nöchige Anzahl mitzutheilen .

4 ) Um übrigens aus den Monatsetats ersehen zu können , welche Stellen mit Beytrcibung
der Steuern säumig sind , sollen die Obereinnehmereycn in den Monatsetats die Orte
nach den Stellen , welche die Erhebung von den Ortssteuercinhebern besorgen , zusam «
menordnen , und diele Stelle jedesmal darüber setzen . I . A . Orte , in welchen der
Obereinnchmer die Erhebung selbst besorgt . B . Orte , in welchen die Domanialverwal »
tung IV. die Erhebung besorgt re.

5 ) Die Obereinnehwer haben sich jeder Abweichung von der vorgeschriebenen Form der Etats
bey einer Strafe von z Rthlr . zu enthalten .

6 ) Die Obereinnchmer und eben so die übrigen Verrechner , welche Steuern zu erheben ha »
den , schließen ihre Register auf den letzten Tag jeden Monats .

7 ) Die Verrechnungen , welche Namens einer Odereinnehmerey erheben , müssen Rechnung
und Geld von dem vorhergehenden Monat jedesmal am 8ten des folgenden an die de»
treffende Odereinnehmerey absenden > damit sie sicher in diese Monatrechnung eingetra »
gen werden können .

8 ) Hat der Obereinnehmer den 12 . jedes Monat - die Rechnung von der betreffenden Verrech «
nung und das Geld für den vorhergehenden Monat nicht erhalten , so erstattet er auf der
Stelle Bericht an das KreiSdirektorium nnd bittet um Absrndung eines Strafbothen ,
der auch von dem Kreisdirektorio sogleich abgeordnet werden soll .

9 ) Der Bote hat auf Geld und Rechnung zu warten , und dieses der Odereinnehmerey zu
bringen .

10 ) Der säumige Rechner muß die Kosten tragen , welche die Absendung des Strafbothen
verursacht hat .

11 ) Erhält der Obereinnchmer demungeachtet die Rechnung einer solchen Verrechnung vpr
dem Ablauf des Monats nicht , so hat er sich darüber , daß er seine Schuldigkeit gethan
und um Absendung eines Strafbothen bey dem Kreisdirektorio gedeihen hat , durch
abschriftliche Vorlage des Berichts , bey Einsendung des Etats an die Cvntrollkammer ,
zu rechtfertigen .

12 ) Damit die Verrechner vorschriftsmäßig kontrollirt werben können , haben die Kreisdk «
rektoricn längstens bis zum i . Juny dem Ministerko ein Verzeichnis vorzulegen , aus
welchem za ersehen ist , wie viel jeder Ort deS Kreises an Staatssteuern pro i8kZ zu
bezahlen hat .

Wo das Ab » und Zuschreiben nicht so schnell vollendet werden kann , da sind die Be »
träge des kttzten Jahrs , die sich ohnehin für ganze Orte nicht bedeutend verändern kön«

r nen , anzugeben , auch haben diejenigen , welche den Detai '
lcinzug besorgen müssen , auf

die alte Hebregister hin so lange einzuziehen , bis die neuen gefertigt sind . Sobald
> dies geschehen , ist mit denjenigen , welche in dem laufenden Jahr mehr oder weniger

als in dem vorhergehenden zu entrichten haben , abzurechnen .
13 ) Die Orte sind in dem so eben erwähnten Verzeichniß nach den Obereknnehmereyen ab »

zutheilen , und die Orte jeder Odereinnehmerey nach den Stellen , welche die Steuern
von den Ortssteuererhebern unmittelbar einziehen müssen .

14 ) Der Controllkammer werden Abschriften dieser EtatS über die Schuldigkeit jedes Ort -
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ertheilt werde » , und der Generalkaffe ein Auszug , woraus sie die Summe , welche jede
Obereinnehmerey zu liefern hat , ersehen kann .

15 ) Diejenigen Kreisdirektonen , welche Orte haben , deren Staatssteuern an die Landkasse
in Freyburg abgeliefert werden müssen , und solche , deren «Steuern unmittelbar zur Ge «
neralkasse gehören , haben die Sreuerheytrage in 2 Cvlonnen anzugeben , nach den ver ,
schiedeneu Kassen , an welche die Ablieferung geschehen muß .

16 ) Uebrigens ist sich nach der Verordnung vom io . April 1812 zu richten . ,
Karlsruhe den 20 . März 1813 .

Großherzoglich Badisches Finanz - Ministerium Steuer « Departement.
S e n ö b u r g. vdt . Obermüller .

Zur Vermeidung aller Irrungen und Anstände bey dem Vollzug der ebengesagten hohe «
Ministerialverordnung , und zu Einhaltung eines gleichen Verfahrens in dem herwartigen
sowohl , als dem Donau « und Wiesenkr ^ise werden folgende Erläuterungen beygesügt :

Jur Vorschrift ad b . § . 2 .
Die Do ^nanialverwulter oder Obereinnehmer , welche Stcuergelder von Gemeinden und

Steuerpflichtigen des Breisgauischen LandeskaffcverbandeS einzunehmen haben , liefern solche
monatlich , und zwar das erste Monatsratum vom May 1813 in den ersten 8 Tagen deS
folgenden Monats Juny , und sofort von Monat zu Monat an die Breisgauische LandeSkasse
in Frcybnrg , weil hieraus bestimmte Ausgaben bestritten , und die Steuerüderschußgelder
von dieser an die Generalkaffe eingefendet werden , wornach also der § . Z . hier eine Aus ,
nahm leidet , weil die Landeskaffe mit der Generalkaffe alle Breisgauischen Steuerüberschuß »
gelber verrechnet .

Jur Vorschrift ad e § . 3 .
Diese Verordnung rechtfertigt die oben ad b . gegebene Erläuterung , und es wird de «

Domanialverrechnern und Obcremnehmern bemerkt , daß sie in ihren monatlichen Nachwei »
sungen über die erhobenen Steuern auszudrücken haben , welche Beträge die Landeökaffe und
welche Schatzungsgelder an die Generalkasse abgesendet worden sind .

§. 6 . Was hieb den Obereinnehmern wegen Rechtfertigung der in Rechnung behaltene «
Steuergelder gesagt worden ist , gilt auch den Domainenverwaltern , welche « Struergelver zu
erheben , und monatlich an die Landeskaffe einzuliefern haben .

Jur Vorschrift ad d § . 1 und 2 ,
Wo nicht die Obereinnehmereyen , sondern die Domanialverwaltungrn die Stevern für

die Breisgauische Landeskasse erheben , da haben auch letztere die ihnen zukommendeo For ,
mularien von monatlichen Steuernachweisungen an das diesseitige KreiSdirektvrium sowohl ,
alS unmittelbar an die Controllkammer in Karlsruhe einzusenden .

§ . 3 . Die betreffenden Domaincnverwaltungcn und Obereinnehmereyen erhalten die
nöthige Anzahl solcher Impressen durch daS Erpeditorat .

§ . 7 . Jum Ueberfluß wird hier die Erläuterung wiederholt , daß die Domanialverrech ,
nungen , welche Steuergelder auf Rechnung der Breisgauischen LandeSkasse zu erheben ha ,
den , weder Geld noch Rechnung an die Obereinnehmerey ibreS Bezirkes , sondern daS Geld
an die LandeSkasse , die Rechnung , oder das nach seinen Rubriken auSgefüllte Formular aber
monatlich nach der über c . § . 1 und 2 , gegebenen Erläuterung unmittelbar an die dort
genannten Stellen zu übersenden haben .

§ . 12 . Das Krcisrcvisorat wird daS hier zur Controll vorgeschriebene Derzeickniß so»
gleich fertigen , und hieher berichtlich vorlegen , sich aber nach der § . 13 . erhaltenen Einthei ,
lung desselben richten , auch darinn nach dem § . 15 . zwey Felder öffnen , und darinn bemerken »
von welchen Orten die Stcner kn dir LandeSkasse , und von welchen in die Staatskasse flüßr .

. Schlüßlich werden sowohl die betreffenden Dvmanialverrechnungen als die Obereiuveh»
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mereyen und die Landeskasse erinnert . Dasjenige genau zu vollziehen , was ihnen hier zurPflicht gemacht ist , um sich weder wegen Verabsaumung des Einzuges und der Einsendungder Gelder an die bezcichneten Kassen , noch wegen der Einstellung der monatlichen AUS »
weise die ansgesetzte Strafe zu Schulden kommen zu lassen .

Durch besondere Erlasse werden auch die angranzenden Großherzoglichen Kreisdirektorien ,welche steuerpflichtige Gemeinden und Dominicalparrheyen des Breisgauischen Steuer - und
Landeskassenverbandes unter sich haben , ersucht , ihre dießfälligen Steuerpflichtigen und Wer »
rechnungen zum gleichen Benehmen nach dieser Verkündigung anzuweisen .

Die Subrepartition über die Chausseeschatzung , so wie über die Zucht « CorrektionS •
und IrrenhauSvcrwaltungSbeyträge , worinn die Gutschreibung der an der Staatssteuer fürdie Breisgauischen Steuerpflichtige mit beyläufig m/25 fl . ersichtlich seyn wird , wird drrr
betreffenden diesseitigen Verrechnungen besonders zukommen , so wie man sich vorbehält ,
solche den betreffenden angränzenden Großherzoglichen Kreisdirektorien mittelst besonderem
Erlasse zuzumitteln .

Freyburg den 2z . April i8 ' 3 -
Großherzoglich Badisches Direktorium des DreifamkreiseS .

chon Roggenbach . vät . Güllmann.
( Die Gesuche im Wege der Gnade gegen amtlich erkannte Zoll » oder AccisdefraudativnS »

strafen sind bey den Kreisdirektorien , und nicht unmittelbar bey dem Großherzoglichen
Finanzministerium Steuerdepartement einzureichen .)

K . D . Nr . 6215 . Wenn gegen eine amtlich erkannte Zoll « oder AccisdefraudatkonSstrafeim Weg der Gnade um Nachsicht grbethen werden will ; fo ist das dieSfällige Gesuch beydem Kreisdirektorium rinzureichen , und nicht , wie eS schon geschehen ist , unmittelbar an das
Großherzogliche Finanzministerium Steuerdepartement einzusenden .

Welches aus hohem Auftrag des Großherzoglichen Ministern vom i2ten April Nr . 1459 .
zur Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Freyburg den 23 . April i8lZ .
Grvßherzoglich Badisches Direktorium des DreifamkreiseS .

vou Roggendach . vdt . Güllmann.

Bekanntmachung .
(Die Aufstellung eines eigenen Lehrers für die französtfche Sprache an der Stadtschule zu En.

dingen betreffend.) '

K D . Nr . 6174 . Das Großherzogliche Ministerium des Innern kath . Kirchendeparte .
ment hat mitt Ist Erlasses vom 2 , April l . I . Nr . 2671 . genehmiget , daß an der Stadt ,
schule zu Endingen rin eigner Lehrer für die französische Sprache angestrüt , und demselben nebst
dem gewiß nicht unbeträcbtlichen Nebenverdienst durch Ertrastunden ein jährlicher fixer Ge .
halt von Einhundert Gulden aus der Endinger Stadttasse bezahlet werde .

Diejenigen , welche sich um diese französtsche Lehrstelle zu melden gedenken , haben ihre Bitt .
schriften mit den erforderlichen Zeugnissen oder Ausweisen über ihre Fähigkeit zum Unterricht
tn der französischen Sprache binnen 4 Wochen an das Bezirksamt Endingen cinzugeben , von
welchem sie sodann berichNich an diesseitiges Kreisdirektorinm zu befördern sind.

Freydurg den 2 , April 1813 .
Grvßherzoglich Badisches Direktorium des DreifamkreiseS .

von Roggenbach ^ vät , GLllmann.
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Obrigkeitliche A u ffo rd er u n ge ».
Vorladung der G . bru " ir Wvlsarl '.' von

Wndach .
(3) Die bcyden sclon über 30 Jahre unbe»

kanm wo adwrsendt Blüder Georg und A
drcas Woisariv von Werdgch oder d ^ . rn
Leibesekbc« werden andurch vorgciaden , chr
unter Curalorswaft stehendes Vermögen binnen
JHrtssrist um so gewisser m Empfang zu
nehmen , als nach Verlaus dieser Frist ihre
hierum stch gemeldete Anverwandte in den für -
sorglichen Besitz desselben emgewicsrn werden
sollen.

Bischofsheim am 22 . Novbr . 1812 .
Fürstlich Lemingisches Iustizamt .

W c d e r . v
Vorladung der abwesenden Gebrüder Werner

von Dtttwar .
( 3) Der schon uver 31 Jahr abwesende

Caspar und der über 26 Jahr abwesende
Lorenz Werner von Dtttwar , oder deren
LerbeSerden, werden andurch oorgelaven , ihr
unter Curatorftdast stehendes Vermögen binnen
einem .Jahre in Empfang zu nehmen , als sol»
ches nach Verlaus dieser Frist ihren nächsten
Anverwandten fürsorglich übergeben werden soll.

Blschofsherm am >7 . Novbr . 1812 .
Fürstlich Lemingisches Justlzamt .

Weber .
Vorladung de- abwesenden Georg Geier

von Hochhausen.
( 5) Georg Geier vonHochhausen , über

2Z Jahre unbekannt wo abwesend, oder dessen
etwaige LeibeSerdrn , werden andurch vorgela .
de« , binnen Jahresfrist das nach der letzt ge»
stellten Curatclrechnung in 2625 fl . 27 kr. de-
stroendeVermögen in Empfang zu nehmen, als
nach Drriaus dieses Termins solches seinen nach,
sten hierum stch gemeldeten Anverwandten in
fürsorglichen Besitz übergeben werden soll.

BischosShe' m den 28 . Novbr . 1812 .
Fürstlich Ltlningisches Justlzamt .

Weber .
Vorladung des David Buch mann von

Bischossheim .
(31 Der schon seit 18 Jahren abwesende

David BuLmann von Blschofshclm, wel»
cher seit 7 Jahren nichts von sich hören ließ ,
oder dessen Leibesttbe « , werden andurch auf»

geiorverl , sich zum Empfang des unter Cura «
lo jchatt sichende» Vcrinögeng blnn . n Jul,res »irrst um so gewisser zu meiden , als nach die«
jcm Termin solches seinen sich hierum gemeldetenGeschwistern fürsorglich überwiesen werden soll,

BlschofShklm den 2 . Dechr . 18 »2.
Fürstlich Lemingisches Iustizamt »

We der .
Vorladung des Andreas Schmitt vo«

Ncckargemünd.
(31 Der schon 3i Jahr abwesende, jetzt 47

Jabre alte hiesige Bürgerssohn AndreasSchmitt soll sich Pinnen Jahresfrist zumEmvkanqe seines in 162 g. 12 kr. bestehende «
Vermögens melden , sonst werden dessen Bru »
dcrskinder in den fürsorglichen Besitz desselbt«
gesetzt werden.

Neckargemünd den 2 . Dezbr . 1812 .
Großhrrzogl . Bad . Bezirksamt »

Reidel .

Ohrtgkeitllche Kundmachungen.

Landesverweisung .
( 3) Davrd Hahn , von Wachenbrim d«der e friem gebürtig , ist wegen U derkrekuagder Lanbesverweilung , wlederbotten Diebstahlund Verfälschung seit dem 2Sten Oktober 1812in dem dahrestgen CorrckuonShaus gefänglich

verwahrt gewesen , und heute nach erstandene«
Strafzeit wieder entlassen und der Großherzogk.Badischen Landen verwiese« worden.

Signalement .
Derselbe ist 36 Jahr alt , 5 Schuh 6 Zol

groß , hat ein länglichtes Gesicht, graue Augen,schwarzdraunr Haare und Augdraune », mittel¬
mäßige spitzige Nase , kleinen Mund , rundesKinn , schmale Wangen und blonden Bart .Dir bey der Entlassung angehabkc Kleidungbestund in einem grau tuchenen Frackrock,gelb nanquinen P .ntalon , blau daumwollzeuge»nen Gtüet , weiß moußlmenen Halstuch , graue«Filzkapp , Schuh mit Bändel.

Bruchsal den 7. Avril 1813 .
Großyerzogl Badische Zucht » und Correk«

ttouspausverwaltuog .
Schmidt . -
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Kaufs « trägem
Domainen . Verkäufe .

( d ) Zn Gemäsheit hoher Kreisdirektorial¬
verfügung vom I4tcn d . M . Nr . . 5810 . wer¬
den nachstehende in der Gemeinde St . Märgen
gelegene herrschaftliche Gebäude - und Grund¬
stücke dem vffemlichen Verkaufe ausgcsetzt :
nämlich ,
a ) das aus Stein gebaute und zweystockige söge,

nannte Konventgebäude , weiches in 4 zu
Privatwohnungen angemessene Theile abge -

{ iheilt worden , und jede dieser Häuserabthei-
lungen durch neue , auf Kosten der Käufer ,
herzuffellende Giebel oder Feuermauren abge .
ftndcrl werden muß .

Ob) Die ehemalige Glaserwohnung bev der Porte ,
welche nur ein Stockwerk hoch ist.

Mit dieser Veräußerung ist zugleich auch
der Verkauf folgender Grundstücke , als

1 . Gartenfeld 241 Rthn .
2 . Matten 8 I . ZI5 -

,, 3 . Acker oder Wechselfeld 15 — 250 —

Zusammen 25 I . 86 Rthn .
verbunden , welche iv schicklichen Abcheilun .
gen den oben benannten 5 Häusern zuge ^
theil werden .

.« ) Das Gcwrrbsgütchen zu St . Nikolaus ,
welches vorcheilhaft gelegen , und nachstehen ,
des enthält ,
1 . die Meßmerhütte zu St . Nikolaus mit

der dabev liegenden ungeweihten Kapelle ,
F welche mit ' geringen Kosten zu einer kiel,

nen Scheuer und Stallung eingerichtet
werden kann ,

2 . an Mattfeld 5 .I . 259 Rthn .
3 . an Acker » oder Wechsrfel d 3 I . 53 —

Zusammen 8 I . 312 Rthn .
«L endlich die von Holz gebaute Meßmerhütte

aufm Ohmen sammt dem kleinen dabry be¬
findlichen Gärtchen .

• Die Versteigerung selbst qeschicht M 0 n t a g s
den 2 4ten May Vormittags 9 Uhr in dem
Klostergebäu in St . Märqcn , und sind die bey
ollen herrschaftlichen Gütervcrkäufen ausgestell .
ttn normalen Bedingungen hier auch folgende :
i . Geschieht die Zahlung in sechs mit 5 pro

Cent verrinslichen Iahrstcrminen , und muß

ein Quart in baarem Geld bezahlt , die
übrigen 3 Quart hingegen können in Großhcr «
zog, . Amortisationskassenovligationen abge »
führt werden .

2 . Wird bis zur gänzlichen Abzahlung gnä¬
digster Herrschaft das erste Unterpfandsrecht
Vorbehalten .

3 . Unterliegen die verkauften Realitäten der
Steuer , dem Zchenden und gewöhnlichen
Staatslasten gleich andern Privatgütern .

4 . Wird sich die Ratifikation des Hochpreißli -
chen Finanzministeriums Vorbehalten .
Hiezu werden nun die aüfälligen Liebhaber

mit dem Bemerken eingcladcn , daß der An¬
schlag der Realitäten , so wie die näheren Be «
dingnrsse bey der Unterzeichneten Verwaltung
eingcsehen werden können . Auswärtige aber
werden erinnert , sich über ihre Zahlungsfähigkeit
durch amtliche Zeugnisse auszuweiftn .

St . Beter den 21 . Avril 1813 .
Großherzogliche Domainenvcrwaltuug . . ■

Winzler .
Früchten . Verkauf .

( 1 ) Am 11 ten May d. I . werden auf
dem hcrrschastl . Speicher zu Oberhausen 1000
Sester Gersten Morgens 9 Uhr gegen baare
Bezahlung bev der Abfassung unter Ratifika¬
tionsvorbehalt versteigert werden , wozu die Kauf¬
lustige ringeladen sind.

Zugleich wird bekannt gemacht , daß alle
Samstage und Montage auf dem hcrrschaftl .
Speicher zu Kenzingen alle Gattung Früchten
aus freyer Hand verkaufet werben .

Kenzingen den 25 . April 181 $ .
Großherzogliche Domainenperwaltung .

Harscher.

Lehrlings - Gesuch .

*

1

( 1 ) In eine hiesige Lederfabrik werden un » j
ter annehmlichen Bedingungen ein paar junge
Leute in die Lehre gesucht , die jedoch über ihre
bisherige gute Aufführung glaubwürdige Zeug « !
nisse bcyzubringcn haben . Das Nähere ist da¬
hier in Nr . 97 zu erfahren .

Freyburg den 2 ,6 . April 1813 .

( Mit einer Berlage und den ffrnchtpreistabellen dom
Monat Ztpril und May 1812.)
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